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ABSCHIED 1 DER ZU BADEN AN DER JAHRRECHNUNG VERSAMMELTEN TAGSAT¬
ZUNGSGESANDTEN [DER VIII ALTEN ORTE] UEBER DIE FERTI¬
GUNGSRECHTEDER KANZLEI DER ABTEI WETTINGEN

2
Die Tagsatzungsgesandten erklären , dass sie aus Briefen , Instruk¬

tionen , Urbaren , Öffnungen und Libellen ersehen hätten , "dass alle

und Jede dess Gottshusses Wettingen Lechen , Zinsbare , Erschätzig , Gestiffte,

Vergabte und mit grund unnd Boden Erkauffte eigne Güeter , So offt , und wann

dieselbigen verkhaufft , vertauscht , verwechslet , oder in einicherley Andere

Weiss , verendert worden , ( seyent gleich die Güetter Jnn - oder usserthalb dess

Gottshusses Gerichten , sowohl auch Jm Zürichgebiet oder anderstwo gelegen ) Je

und allwegen die Keüff Teüsch , Wechssel , und Verenderungen selbiger Güetteren

Jm Gottshuss Wettingen gefertiget , verliehen unnd verschryben worden seyen,  ,

Alles allein Zuo dem End hin , damit ein Gottshauss bey seinen Zinssen und Ehr-

schezen auch derselben Recht , Gerechtsaminen obangeregter Güeteren behaubtlich

erhalten , und hierwider demselben Zum praeiudicio oder nachtheil nichtzit für¬

genommen noch attentiert werden möchte " . Da sie nun als Schirmorte des

Gotteshauses gebeten worden seien , diese einschlägigen Dokumente



zu konfirmieren , so bestätige man, dass "die Keüff , Teüsch, wechssell,
imd verenderungen obgehörter des Gottshauses Lehen, Zinsbar , Ehrschätzig , Ge-
stifften , vergabten und mit grund und boden Erkaufften eignen güetteren Jnn.
wass gerichten und gebietten , unserer der Siben, und Acht Orten gemeinen Vog-
teyen und herschafften [gemeint in den Freien Aemtem resp . der Grafschaft
Baden] dieselben gelegen seyen, Jm Gottsshuss Wettingen gefertiget , verliehen
und verschryben werden sollen , ohngehindert Menigelichs . Jedoch weylen vil der-
glichen hoff und Eigne güeter Jn Wettingischen Gerichten gelegen , die anderst-
wohin lehen , Zinsbar und Erschätzig sind , Hierurriben und zu erstattung dess
Gegenrechts , Jst usstruakhenlichen darbey Vorbehalten , dass soliche Güetter
(wovehr selbige mit Wettinigischen Zinssen und Güettem nit vermischt , uff
welichen Fahl sy dem Gottshuss hiemit Ebnermassen wie von Alterhar Zu verfer¬
tigen heirriberkandt verbleiben ) Alssdann nit weniger Jrem Rechtmässig gebüren-
den Lehenherren Zuvertigen , Zu verleyhen , und Zuverschreyben, Ebenmessig ohn-
verhinderlich remitiert und zuogewisen werden sollen , . . . [ ?] und Arglist
darbey genzlichen ussgeschlossen . "
Besiegelt vom Landvogt der Grafschaft Baden , Philipp Barmettler,
Rat und Altseckelmeister von Nidwalden.

"CcipÄjOL Ccu>ilenten bfuLê A Anno [16] 25 dm  Goti>huu> Getingen geben"

1) In den gedruckten EA wird davon nichts erwähnt.
2) Namensliste : s . EA V 2, 434 (Nr. 365) . Bei einzelnen Gesandten wird hier

in AH 8/4 ? noch zusätzlich erwähnt, sie seien Ratsherren.

Kopie . Mit Dorsualnotiz , vermutlich ven Beat II . Zurlauben.
AH 8, 127- 130 - Blatt 129r-130 r leer
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